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1.) Zusammenfassung 

 

Die vorliegende Untersuchung bezieht sich auf den Betrieb von zwei geplanten Windener-

gieanlagen (WEA), eine vom Typ Nordex N149/5.X STE und eine vom Typ Nordex 

N163/5.X STE, am Standort 59929 Brilon-Madfeld (Windpark Brilon-Madfeld). Es wird die 

Schattenausbreitung der astronomisch maximal möglichen Beschattungsdauer nach LAI 

[1] im Rahmen der Gesamtbelastung an den ermittelten Immissionsorten untersucht. Am 

Standort sind 42 weitere, bestehende oder beantragte WEA als Vorbelastung zu berück-

sichtigen.  

 

Bei Normalbetrieb der WEA ergeben die Berechnungen unzulässige Überschreitungen 

der Immissionsrichtwerte durch den kumulativen periodischen Schattenwurf (Gesamtbe-

lastung mit Einfluss der Zusatzbelastung) an insgesamt 17 untersuchten Immissionsorten. 

Die jährlichen Grenzwerte der Schattenwurfdauer werden an SR-01 mit maximal 

162:52:00 Stunden pro Jahr überschritten (der jährliche Grenzwert wird an 16 Immissions-

orten seitens der Gesamtbelastung überschritten). Die täglichen Grenzwerte werden mit 

maximal 122 Minuten an SR-01 überschritten (der tägliche Grenzwert wird an insgesamt 

15 Immissionsorten seitens der Gesamtbelastung überschritten). Eine Überprüfung der 

Schutzwürdigkeit der an der relevanten Fassadenseite liegenden Räume wurde nicht 

durchgeführt. Die Untersuchung entspricht der Maximalbetrachtung (worst case) mit Im-

missionsrichtwerten von 30 Stunden pro Kalenderjahr und 30 Minuten pro Kalendertag. 

 

Zur Einhaltung der Immissionsrichtwerte durch die Gesamtbelastung ist die Installation 

einer Abschalteinrichtung bei Schattenschlag erforderlich. 

 

Grundlage der Berechnung sind die in Kapitel 4.3 und 4.4 aufgeführten Anlagendaten. 
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2.) Situation und Aufgabenstellung 

 

Die Bürgerwind Hamm-Stemmel GmbH & Co. KG plant die Errichtung von zwei Windener-

gieanlagen (WEA), eine vom Typ Nordex N149/5.X STE (WEA 01) mit einer Nabenhöhe 

von 125 m und einer elektrischen Leistung von Pel = 5.700 kW und eine vom Typ Nordex 

N163/5.X STE (WEA 02) mit einer Nabenhöhe von 164 m und einer elektrischen Leistung 

von Pel = 5.700 kW, am Standort 59929 Brilon-Madfeld, Hochsauerlandkreis in Nordrhein-

Westfalen. Zum Erlangen der Genehmigung für die Errichtung der neuen Windenergiean-

lagen ist der Nachweis der Schattenwurfausbreitung notwendig. Für die Berechnungen 

werden die Hinweise zur Ermittlung und Beurteilung der optischen Immissionen von Wind-

energieanlagen nach dem Länderausschuss für Immissionsschutz (LAI) [1] angewendet. 

 

In der Umgebung des Standortes befinden sich 42 Windenergieanlagen, die als Vorbelas-

tung an den Immissionsorten zu berücksichtigen sind.  

 

In der Prognose soll ermittelt werden, ob die Gesamtbelastung die Immissionsrichtwerte 

des kumulativen periodischen Schattenwurfes (Grenzwertüberschreitung der Gesamtbe-

lastung mit Einfluss der Zusatzbelastung) an den umliegenden Immissionspunkten einhält.  

 

In der Nachbarschaft des geplanten Standortes befinden sich mehrere immissionsrele-

vante Gehöfte und Wohnhäuser, welche um die geplante WEA angeordnet sind. Eine Be-

urteilung der Schutzwürdigkeit hat nicht stattgefunden. 

 

Die Ergebnisse der Untersuchung sind in Form eines Schattenwurfgutachtens vorzulegen.  
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3.) Berechnungs- und Beurteilungsgrundlagen 

 

Für die Berechnung und Bearbeitung werden folgende Vorschriften, Normen und Unterla-

gen herangezogen: 

 

[1] Hinweise zur Ermittlung und Beurteilung der optischen Immissionen von Windener-

gieanlagen (WEA-Schattenwurf-Hinweise), verabschiedet auf der 103. Sitzung des 

Länderausschusses für Immissionsschutz (LAI), 06. - 08.05.2002 

[2] Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 

17. Mai 2013 (BGBI. S. 1274), das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. November 

2014 (BGBI. S. 1740) geändert worden ist 

[3] WindPRO 3.4.388, Herausgeber EMD International A/S (DK) 

[4] Ausschnitt aus der Deutschen Grundkarte in digitaler Form im Maßstab 1:5.000 

(DGK5) (untere linke Ecke: RW = 474.000, HW = 5.694.000; obere rechte Ecke: 

RW = 482.000, HW = 5.702.000), Herausgeber: Bezirksregierung Köln, Dezernat 

74 - Geodatenzentrum, Geodateninfrastruktur, Geobasis NRW © 2017 

[5] Ortstermin zur Besichtigung der Immissionspunkte am 23.02.2017 durch KÖTTER 

Consulting Engineers GmbH & Co. KG, Herrn Dipl.-Ing. Martin Westermann 
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4.) Berechnungsvoraussetzungen für optische Immissionen 

4.1. Grundlagen 

 

Die optischen Immissionen von WEA beziehen sich auf den dynamischen Rotorschlag 

(periodischer Schattenwurf). Der statische, vom Turm erzeugte Schatten bildet keinen re-

levanten und zu berücksichtigenden Effekt, da primär die frequentierenden Lichtwechsel 

als Immissionen gelten und beim Menschen zu Belästigungswirkungen führen können [2]. 

 

Die Schattenlänge einer WEA hängt stark von der jeweiligen Jahreszeit ab. So sind die 

Einwirkbereiche in den Wintermonaten länger, da der Sonnenstand zu einem späteren 

Zeitpunkt morgens und zu einem früheren Zeitpunkt abends niedriger ist als in den Som-

mermonaten. Die Berechnung berücksichtigt einen Sonnenstand von mindestens 3°. 

 

Eine Untersuchung der optischen Immissionen soll an Immissionsorten mit schutzwürdi-

gen Räumen oder an Bereichen, die planungsrechtlich Potential für eine entsprechende 

Bebauung geben, stattfinden [1]. Die Schutzwürdigkeit besteht bei: 

 

- Wohnräumen 

- Schlafräumen 

- Unterrichtsräumen 

- Büroräumen, Praxisräumen, Arbeitsräumen etc. 

 

An den einzelnen Immissionsorten wurde die Schutzwürdigkeit nicht untersucht. Für alle 

Fassadenseiten wird eine worst-case-Betrachtung durchgeführt. 

 

Eine Unterscheidung zwischen Kern- und Halbschatten findet in der Berechnung des 

worst-case-Szenarios keine Anwendung.  
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4.2. Astronomisch maximal mögliche Beschattungsdauer 

 

Auf Grundlage der Hinweise zur Ermittlung und Beurteilung der optischen Immissionen 

von Windenergieanlagen des Länderausschusses für Immissionsschutz (LAI), Arbeits-

kreis Lichtimmissionen [1], sind die Berechnungen für eine Maximalbetrachtung durch die 

astronomisch maximal möglichen Beschattungszeiten durchzuführen.  

 

Sofern die Grenzwerte für die astronomisch maximal mögliche Beschattungsdauer 

 

30 Stunden / Jahr und 

30 Minuten / Tag 

 

von allen WEA im Umkreis an den Immissionsorten überschritten werden, wird davon 

ebenfalls eine Überschreitung der realen Beschattungszeiten abgeleitet (8 Stun-

den / Jahr). In entsprechenden Fällen werden Abschaltvorrichtungen in den WEA instal-

liert und zeitliche Strategien entwickelt. 

 

Die folgenden Annahmen werden für eine Betrachtung der astronomisch maximal mögli-

chen Beschattungsdauer vorausgesetzt: 

 

- Die Sonne scheint durchgehend täglich von Sonnenauf- bis -untergang. 

- Ausreichender Wind für eine dauerhafte Bewegung der Rotoren (100 % Verfüg-

barkeit). 

- Die WEA sind immer in Betrieb und stehen mit der Rotorfläche immer senkrecht 

zur Sonneneinfallsrichtung. 

- Minimale relevante Sonnenhöhe über Horizont mit 3°. 

- Es werden keine Hindernisse angenommen, die eine abschirmende Wirkung be-

sitzen. 

- An den Gebäuden mit schutzwürdigen Räumen werden die Schattenrezeptoren im 

Gewächshausmodus platziert, d. h. der Schatten wirkt von allen Seiten ein. 
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Die Berechnung der optischen Immissionen erfolgt mit Hilfe des Berechnungsprogramms 

WindPRO, Version 3.4.388 [3]. Als Immissionspunkt wird ein Schattenrezeptor (SR) an 

der kritischen Fensterseite der jeweiligen Gebäude mit schutzwürdigen Räumen ange-

setzt. Im Modell wird dieser mit einer Breite x Höhe von 0,1 m x 0,1 m in 2 m Höhe über 

Grund platziert.  

 

Die Sonne wird als Punktquelle angesehen und die Rotorfläche als Kreisfläche im Zuge 

der Maximalbetrachtung betrachtet. 

 

4.3. Windenergieanlagen der Vorbelastung 

 

In der nahen Umgebung des Standortes befinden sich 42 Windenergieanlagen, die als 

Vorbelastung zu berücksichtigen sind. Die WEA-Typen und die Nabenhöhen sind vom 

Hochsauerlandkreis vorgegeben. Die UTM/ETRS89-Koordinaten (Zone 32) befinden sich 

im SHADOW-Hauptergebnis in Anlage A2.  

 

Typ Enercon E-82 E2 TES 

Bezeichnung 
WEA 01 bis WEA 04, WEA 06,  

WEA L-01 bis WEA L-04 

Hersteller Enercon GmbH 

Nabenhöhe hN [m] 138,4 

Rotordurchmesser [m] 82,0 

Nennleistung [kW] 2.300 

Maximale Blatttiefe [m] 3,58 [3] 

Schattenbereich [m] 1.599 

(Teil 1 von Tabelle 1) 
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Typ Enercon E-40 

Bezeichnung WEA 05 

Hersteller Enercon GmbH 

Nabenhöhe hN [m] 48,0 

Rotordurchmesser [m] 40,0 

Nennleistung [kW] 500 

Maximale Blatttiefe [m] 1,96 [3] 

Schattenbereich [m] 898 

(Teil 2 von Tabelle 1) 

 

Typ Nordex N29 

Bezeichnung WEA 07 und WEA 08 

Hersteller Nordex Energy GmbH 

Nabenhöhe hN [m] 50,0 

Rotordurchmesser [m] 29,0 

Nennleistung [kW] 250 

Maximale Blatttiefe [m] 1,20 [3] 

Schattenbereich [m] 2.500 

(Teil 3 von Tabelle 1) 

 

Typ DEWind 

Bezeichnung WEA 09 

Hersteller DEWind AG 

Nabenhöhe hN [m] 91,5 

Rotordurchmesser [m] 64,3 

Nennleistung [kW] 1.250 

Maximale Blatttiefe [m] 2,40 [3] 

Schattenbereich [m] 2.500 

(Teil 4 von Tabelle 1) 
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Typ FL MD 77 

Bezeichnung WEA 11, WEA 13 

Hersteller Fuhrländer AG 

Nabenhöhe hN [m] 100,0 

Rotordurchmesser [m] 77,0 

Nennleistung [kW] 1.500 

Maximale Blatttiefe [m] 3,2 [3] 

Schattenbereich [m] 2.500 

(Teil 5 von Tabelle 1) 

 

Typ E-66/20.70 

Bezeichnung WEA 12, WEA 28 bis WEA 36 

Hersteller Enercon GmbH 

Nabenhöhe hN [m] 98,0 

Rotordurchmesser [m] 70,0 

Nennleistung [kW] 2.000 

Maximale Blatttiefe [m] 3,3 [3] 

Schattenbereich [m] 2.500 

(Teil 6 von Tabelle 1) 

 

Typ Enercon E-82 

Bezeichnung WEA 14 bis WEA 19 

Hersteller Enercon GmbH 

Nabenhöhe hN [m] 98,3 

Rotordurchmesser [m] 82,0 

Nennleistung [kW] 2.000 

Maximale Blatttiefe [m] 3,46 [3] 

Schattenbereich [m] 1.550 

(Teil 7 von Tabelle 1) 
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Typ Enercon E-48 

Bezeichnung WEA 20 

Hersteller Enercon GmbH 

Nabenhöhe hN [m] 75,6 

Rotordurchmesser [m] 48,0 

Nennleistung [kW] 800 

Maximale Blatttiefe [m] 2,19 [3] 

Schattenbereich [m] 1.047 

(Teil 8 von Tabelle 1) 

 

Typ Nordex N131/3300 

Bezeichnung WEA 03 

Hersteller Nordex Energy GmbH 

Nabenhöhe hN [m] 164,0 

Rotordurchmesser [m] 131,0 

Nennleistung [kW] 3.300 

Maximale Blatttiefe [m] 3,94 [3] 

Schattenbereich [m] 1.719 

(Teil 9 von Tabelle 1) 

 

Typ E-138 EP3 E2 

Bezeichnung 
WEA ZB 01 bis WEA 

ZB05 
WEA 01 bis WEA 04 

Hersteller Enercon GmbH 

Nabenhöhe hN [m] 160,0 

Rotordurchmesser [m] 138,3 

Nennleistung [kW] 4.200 

Maximale Blatttiefe [m] 3,93 

Schattenbereich [m] 1.679 

Tabelle 1: Anlagendaten der Windenergieanlagen der Vorbelastung am Standort 

Brilon-Madfeld 
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4.4. Windenergieanlagen der Zusatzbelastung 

 

Die relevante Zusatzbelastung im Windpark Brilon-Madfeld besteht aus einer Nordex 

N149/5.X (WEA 01) mit 125 m Nabenhöhe und 149 m Rotordurchmesser und einer 

Nordex N163/5.X (WEA 02) mit 164 m Nabenhöhe und 163 m Rotordurchmesser. Die Na-

benhöhen sind vom Auftraggeber vorgegeben. Die UTM/ETRS89-Koordinaten (Zone 32) 

befinden sich im SHADOW-Hauptergebnis in Anlage A2. 

 

Typ Nordex N149/5.X Nordex N163/5.X 

Bezeichnung WEA 01 WEA 02 

Hersteller Nordex Energy GmbH Nordex Energy GmbH 

Nabenhöhe hN [m] 125,0 164,0 

Rotordurchmesser [m] 149,0 163,0 

Nennleistung [kW] 5.700 5.700 

Maximale Blatttiefe [m] 4,15 [3] 4,15 [3] 

Schattenbereich [m] 1.808 1.784 

Tabelle 2: Anlagendaten der geplanten WEA im Windpark Brilon-Madfeld 

 

Der Schattenbereich berechnet sich aus den Abmaßen der WEA (Rotordurchmesser, Na-

benhöhe und Blatttiefe) und dem variierenden Sonnenstand. 

 

4.5. Immissionsorte 

 

Die Aufnahme der relevanten Immissionsorte, die die Grenzwerte überschreiten, erfolgt 

auf Grundlage der Schattenausbreitungsdarstellung. Demnach werden alle Gebäude mit 

schutzwürdigen Räumen oberhalb und im Bereich der jährlichen und täglichen Grenzwerte 

der Gesamtbelastung, bei denen die Zusatzbelastung einen Einfluss hat, im Rahmen der 

weiteren Untersuchung der einzelnen Schattenwurfzeiten aufgenommen. In Abstimmung 

mit dem Auftraggeber wird die Anzahl der Immissionsorte aufgrund der nahezu gleichen 

Belastungswerte sowie der konzentrierten Lage im Ortsteil Radlinghausen auf 17 maß-

gebliche Schattenrezeptoren reduziert.  
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Die Tabelle 3 zeigt eine Auswahl untersuchter Schattenrezeptoren mit deren Adressen 

und den UTM/ETRS89-Koordinaten (Zone 32) auf.  

 

Die vollständigen Ergebnisse sind im Anhang dargestellt.  

 

Bezeichnung Adresse 
UTM-Koordinaten 

Ost Nord 

SR-01 Radlinghauser Straße 4, 59929 Brilon 478.592 5.698.307 

SR-02 Radlinghauser Straße 7, 59929 Brilon 479.104 5.698.105 

SR-03 Almer Straße 41, 59929 Brilon 479.342 5.698.373 

SR-04 Lohweg 1, 59929 Brilon 479.507 5.698.903 

SR-05 Almer Straße 39, 59929 Brilon 479.591 5.698.231 

SR-06 Radlinghauser Straße 3, 59929 Brilon 479.591 5.698.027 

SR-07 Radlinghauser Straße 1, 59929 Brilon 479.673 5.698.098 

SR-08 Almer Straße 26, 59929 Brilon 479.708 5.698.284 

SR-09 Almer Straße 24, 59929 Brilon 479.817 5.698.224 

SR-10 Almer Straße 29, 59929 Brilon 480.048 5.698.117 

SR-11 Stemmelstraße 22, 59929 Brilon 479.934 5.697.873 

SR-12 Am Ruhberg 16, 59929 Brilon 477.039 5.697.758 

SR-13 Am Ruhberg 10, 59929 Brilon 477.098 5.697.781 

SR-14 Radlinghauser Straße 15, 59929 Brilon 477.169 5.697.849 

SR-15 Radlinghauser Straße 11, 59929 Brilon 477.234 5.697.877 

SR-16 Radlinghauser Straße 15, 59929 Brilon 477.215 5.697.900 

SR-17 Radlinghauser Straße 3, 59929 Brilon 477.350 5.697.950 

Tabelle 3: Relevante Immissionsorte am Standort Brilon-Madfeld 
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Aus den Koordinaten der untersuchten Immissionsorte (IO) und der WEA der Zusatzbe-

lastung, s. Anlage A, ergeben sich folgende horizontale Abstände: 

 

Bezeichnung WEA 01 WEA 02 

SR-01 544 900 

SR-02 553 996 

SR-03 908 1353 

SR-04 1413 1858 

SR-05 1035 1460 

SR-06 962 1360 

SR-07 1061 1465 

SR-08 1164 1587 

SR-09 1239 1651 

SR-10 1426 1815 

SR-11 1273 1628 

SR-12 1626 1366 

SR-13 1567 1314 

SR-14 1498 1266 

SR-15 1435 1215 

SR-16 1456 1241 

SR-17 1328 1139 

Tabelle 4: Horizontale Abstände der Zusatzbelastung im Windpark Brilon-Madfeld 

zu den untersuchten Immissionsorten (Angaben auf volle Meter gerun-

det) 
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5.) Berechnung der Schattenwurfimmissionen 

 

Auf Grundlage des Kapitels 4.) wurden folgende Ergebnisse ermittelt. In den Berechnun-

gen wurden keine vorhandenen Abschaltzeiten berücksichtigt, sie stellen somit das worst-

case-Szenario dar. 

 

5.1. Astronomisch maximal mögliche Beschattungsdauer der Vorbelastung 

 

Im Folgenden wird die maximal mögliche jährliche Schattenwurfdauer (Grenzwert 

30 Stunden/Jahr) und maximal mögliche tägliche Schattendauer (30 Minuten/Tag) der 

Vorbelastung mit 42 WEA dargestellt: 

 

Immissi-
onsorte 

Maximal mögli-
che Schatten-

dauer jährlich VB 
[h/a] 

Grenzwertüber-
schreitung  
30 h/a VB  

[h/a] 

Maximal mögli-
che Schatten-

dauer täglich VB 
[min/d] 

Grenzwertüber-
schreitung 

30 min/d VB 
[min/d] 

SR-01 68:12:00 38:12:00 00:53 00:23 

SR-02 63:04:00 33:04:00 00:47 00:17 

SR-03 27:56:00 -- 00:23 -- 

SR-04 13:34:00 -- 00:22 -- 

SR-05 40:11:00 10:11:00 00:31 00:01 

SR-06 30:10:00 0:10:00 00:43 00:13 

SR-07 26:09:00 -- 00:39 00:09 

SR-08 29:33:00 -- 00:28 -- 

SR-09 19:30:00 -- 00:32 00:02 

SR-10 11:46:00 -- 00:29 -- 

SR-11 13:04:00 -- 00:27 -- 

SR-12 51:08:00 21:08:00 00:32 00:02 

SR-13 45:18:00 15:18:00 00:24 -- 

SR-14 46:37:00 16:37:00 00:25 -- 

SR-15 50:44:00 20:44:00 00:35 00:05 

SR-16 50:42:00 20:42:00 00:33 00:03 

SR-17 34:58:00 4:58:00 00:31 00:01 

Tabelle 5:  Schattenwurfzeiten der Vorbelastung; Überschreitung der Grenzwerte 

an den Immissionsorten 
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Die 42 WEA der Vorbelastung führen an insgesamt 12 Schattenrezeptoren zu unzulässi-

gen Überschreitungen der Grenzwerte. Die jährlichen Grenzwerte der Schattenwurfdauer 

werden an SR-01 mit maximal 38:12:00 Stunden pro Jahr überschritten. Die täglichen 

Grenzwerte werden mit maximal 23 Minuten an SR-01 überschritten. 

 

5.2. Astronomisch maximal mögliche Beschattungsdauer der Zusatzbelastung 

 

Im Folgenden wird die maximal mögliche jährliche Schattenwurfdauer (Grenzwert 

30 Stunden/Jahr) und maximal mögliche tägliche Schattendauer (30 Minuten/Tag) der Zu-

satzbelastung durch die beiden geplanten WEA 01 und WEA 02 im Windpark Brilon-Mad-

feld dargestellt: 

 

Immissi-
onsorte 

Maximal mögli-
che Schatten-

dauer jährlich ZB 
[h/a] 

Grenzwertüber-
schreitung  
30 h/a ZB  

[h/a] 

Maximal mögli-
che Schatten-

dauer täglich ZB 
[min/d] 

Grenzwertüber-
schreitung 

30 min/d ZB 
[min/d] 

SR-01 124:40:00 94:40:00 01:51 01:21 

SR-02 78:32:00 48:32:00 01:02 00:32 

SR-03 39:43:00 9:43:00 00:42 00:12 

SR-04 9:09:00 -- 00:21 -- 

SR-05 32:02:00 2:02:00 00:51 00:21 

SR-06 33:50:00 3:50:00 00:45 00:15 

SR-07 29:04:00 -- 00:46 00:16 

SR-08 26:10:00 -- 00:47 00:17 

SR-09 22:35:00 -- 00:43 00:13 

SR-10 8:56:00 -- 00:24 -- 

SR-11 19:57:00 -- 00:27 -- 

SR-12 17:46:00 -- 00:27 -- 

SR-13 19:24:00 -- 00:29 -- 

SR-14 21:34:00 -- 00:29 -- 

SR-15 23:42:00 -- 00:31 00:01 

SR-16 22:58:00 -- 00:30 -- 

SR-17 28:01:00 -- 00:33 00:03 

Tabelle 6:  Schattenwurfzeiten der Zusatzbelastung; Überschreitung der Grenz-

werte an den Immissionsorten 

  



Seite 18 von 154 zum Bericht Nr. 216094-04.03 

 

 

Die WEA der Zusatzbelastung führt an insgesamt zehn Schattenrezeptoren zu unzulässi-

gen Überschreitungen der Grenzwerte. Die jährlichen Grenzwerte der Schattenwurfdauer 

werden an SR-01 mit maximal 94:40:00 Stunden pro Jahr überschritten. Die täglichen 

Grenzwerte werden mit maximal 81 Minuten an SR-01 überschritten. 

 

5.3. Astronomisch maximal mögliche Beschattungsdauer der Gesamtbelastung 

 

Tabelle 7 zeigt die auf Basis der Schattenwurfzeiten von Vor- und Zusatzbelastung kumu-

lativ überschrittenen Grenzwerte. 

 

Immissi-
onsorte 

Maximal mögli-
che Schatten-

dauer jährlich GB 
[h/a] 

Grenzwertüber-
schreitung  
30 h/a GB  

[h/a] 

Maximal mögli-
che Schatten-

dauer täglich GB 
[min/d] 

Grenzwertüber-
schreitung 

30 min/d GB 
[min/d] 

SR-01 192:52:00 162:52:00 02:32 02:02 

SR-02 141:27:00 111:27:00 01:14 00:44 

SR-03 75:25:00 45:25:00 00:47 00:17 

SR-04 175:19:00 145:19:00 01:56 01:26 

SR-05 71:39:00 41:39:00 00:53 00:23 

SR-06 62:40:00 32:40:00 00:45 00:15 

SR-07 53:39:00 23:39:00 00:46 00:16 

SR-08 55:10:00 25:10:00 00:48 00:18 

SR-09 41:07:00 11:07:00 00:43 00:13 

SR-10 20:01:00 -- 00:29 -- 

SR-11 33:01:00 3:01:00 00:42 00:12 

SR-12 65:39:00 35:39:00 00:32 00:02 

SR-13 59:55:00 29:55:00 00:31 00:01 

SR-14 61:48:00 31:48:00 00:29 -- 

SR-15 67:11:00 37:11:00 00:35 00:05 

SR-16 67:18:00 37:18:00 00:33 00:03 

SR-17 60:44:00 30:44:00 00:49 00:19 

Tabelle 7: Schattenwurfzeiten der Gesamtbelastung; Überschreitung der Grenz-

werte an den Immissionsorten 
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Die Berechnung zeigt an allen Schattenrezeptoren, mit Ausnahme von SR-10, unzuläs-

sige Überschreitungen durch periodischen Schattenwurf der Gesamtbelastung bei min-

destens einem zu berücksichtigenden Grenzwert auf. Das Ergebnis stellt eine Maximalbe-

trachtung dar. Die jährlichen Grenzwerte der Schattenwurfdauer werden an SR-01 mit 

maximal 162:52:00 Stunden pro Jahr überschritten. Die täglichen Grenzwerte werden mit 

maximal 122 Minuten an SR-01 überschritten. 
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6.) Bewertung 

 

Im Zuge der Bewertung weist die Zusatzbelastung eine Relevanz auf, sofern die geplanten 

WEA (Tabelle 8 und Tabelle 9) zu einer Überschreitung der jährlichen Grenzwerte von 

30 Stunden/Jahr oder die täglichen Grenzwerte von 30 Minuten/Tag führt. Weiterhin be-

steht für die Zusatzbelastung eine Relevanz, sofern zusätzliche Schattenwurfzeiten an 

den schon seitens der Vorbelastung überschrittenen Immissionsorten zu erwarten sind. 

 

6.1. Maximal mögliche jährliche Schattendauer 

 

Im Folgenden wird die maximal mögliche jährliche Schattenwurfdauer in Bezug auf durch 

die Zusatzbelastung verursachte Überschreitungen bewertet: 

 

IO 

Maximal mögli-
che Schatten-

dauer jährlich VB 
[h/a] 

Maximal mögli-
che Schatten-

dauer jährlich GB 
[h/a] 

Grenzwertüber-
schreitung  
30 h/a GB  

[h/a] 

Erhöhung 
durch ZB 

[h/a] 
Relevanz 

SR-01 68:12:00 192:52:00 162:52:00 124:40:00 ja 

SR-02 63:04:00 141:27:00 111:27:00 78:23:00 ja 

SR-03 27:56:00 75:25:00 45:25:00 47:29:00 ja 

SR-04 13:34:00 175:19:00 145:19:00 161:45:00 ja 

SR-05 40:11:00 71:39:00 41:39:00 31:28:00 ja 

SR-06 30:10:00 62:40:00 32:40:00 32:30:00 ja 

SR-07 26:09:00 53:39:00 23:39:00 27:30:00 ja 

SR-08 29:33:00 55:10:00 25:10:00 25:37:00 ja 

SR-09 19:30:00 41:07:00 11:07:00 21:37:00 ja 

SR-10 11:46:00 20:01:00 -- 8:15:00 nein 

SR-11 13:04:00 33:01:00 3:01:00 19:57:00 ja 

SR-12 51:08:00 65:39:00 35:39:00 14:31:00 ja 

SR-13 45:18:00 59:55:00 29:55:00 14:37:00 ja 

SR-14 46:37:00 61:48:00 31:48:00 15:11:00 ja 

SR-15 50:44:00 67:11:00 37:11:00 16:27:00 ja 

SR-16 50:42:00 67:18:00 37:18:00 16:36:00 ja 

SR-17 34:58:00 60:44:00 30:44:00 25:46:00 ja 

Tabelle 8: Bewertung der maximal möglichen jährlichen Schattendauer der Vor- 

und Gesamtbelastung, Grenzwertüberschreitung der Gesamtbelastung, 

Darstellung der Erhöhung durch die Zusatzbelastung 
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An insgesamt 16 Immissionsorten kommt es zu einer Überschreitung des Grenzwertes 

der Gesamtbelastung. An den Immissionsorten SR-01, SR-02, SR-05, SR-06 sowie SR-12 

bis SR-17 tritt diese bereits durch die Vorbelastung auf und wird durch die Zusatzbelastung 

weiter erhöht. Die maximale Erhöhung der Zusatzbelastung tritt auf an SR-04 mit zusätz-

lichen 161:45:00 Stunden im Jahr. 

 

6.2. Maximal mögliche tägliche Schattendauer 

 

Im Folgenden wird die maximal mögliche tägliche Schattenwurfdauer in Bezug auf durch 

die Zusatzbelastung verursachte Überschreitungen bewertet: 

 

IO 

Maximal mögli-
che Schatten-

dauer täglich VB 
[min/d] 

Maximal mögli-
che Schatten-

dauer täglich GB 
[min/d] 

Grenzwertüber-
schreitung 

30 min/d GB 
[min/d] 

Erhöhung 
durch ZB 
[min/d] 

Relevanz 

SR-01 00:53 02:32 02:02 01:39 ja 

SR-02 00:47 01:14 00:44 00:27 ja 

SR-03 00:23 00:47 00:17 00:24 ja 

SR-04 00:22 01:56 01:26 01:34 ja 

SR-05 00:31 00:53 00:23 00:22 ja 

SR-06 00:43 00:45 00:15 00:02 ja 

SR-07 00:39 00:46 00:16 00:07 ja 

SR-08 00:28 00:48 00:18 00:20 ja 

SR-09 00:32 00:43 00:13 00:11 ja 

SR-10 00:29 00:29 -- -- nein 

SR-11 00:27 00:42 00:12 00:15 ja 

SR-12 00:32 00:32 00:02 -- nein 

SR-13 00:24 00:31 00:01 00:07 ja 

SR-14 00:25 00:29 -- 00:04 nein 

SR-15 00:35 00:35 00:05 -- nein 

SR-16 00:33 00:33 00:03 -- nein 

SR-17 00:31 00:49 00:19 00:18 ja 

Tabelle 9:  Bewertung der maximal möglichen täglichen Schattendauer der Vor- und 

Gesamtbelastung, Grenzwertüberschreitung der Gesamtbelastung, Dar-

stellung der Erhöhung durch die Zusatzbelastung 
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An insgesamt 15 Immissionsorten führt die Gesamtbelastung zu einer Überschreitung des 

Grenzwertes der Schattenwurfdauer. An den Immissionsorten SR-01, SR-02, SR-05 bis 

SR-07, SR-09 und SR-17 tritt diese bereits durch die Vorbelastung auf und wird durch die 

Zusatzbelastung weiter erhöht. Die maximale Erhöhung der Zusatzbelastung tritt auf an 

SR-01 mit zusätzlichen 99:00 Minuten im Jahr. 



Seite 23 von 154 zum Bericht Nr. 216094-04.03 

 

7.) Anlagen 

 

Anlage A: Schattenausbreitung der Gesamtbelastung 

Anlage A1: SHADOW-Karte mit Darstellung des Lageplanes und der Schattenaus-

breitung der Gesamtbelastung unterteilt in Minuten / Tag und Stunden / 

Jahr (Grenzwerte) 

Anlage A2: SHADOW-Hauptergebnis mit Darstellung der Gesamtbelastung, Immis-

sionsorte SR-01 bis SR-17, Berechnungsergebnisse Stunden / Jahr, 

Schattentage / Jahr und maximalen Stunden / Tag 

Anlage A3: SHADOW-Kalender mit Darstellung der Schattenzeiten je Immissionsort 

SR-01 bis SR-17 über das ganze Jahr 

Anlage A4: SHADOW-Grafischer Kalender mit Darstellung der Schattenzeiten je Im-

missionsort durch die einzelnen WEA über das ganze Jahr 

Anlage A5: SHADOW-Kalender pro WEA mit Darstellung der Beschattungszeiten je 

WEA über das ganze Jahr 

Anlage A6: SHADOW-Grafischer Kalender pro WEA mit Darstellung der Beschat-

tungszeiten je WEA an den Immissionsorten über das ganze Jahr 

 

Anlage B: Schattenausbreitung der Vor- und Zusatzbelastung 

Anlage B1: SHADOW-Hauptergebnis mit Darstellung der Vorbelastung, Immission-

sorte SR-01 bis SR-17, Berechnungsergebnisse Stunden / Jahr, Schat-

tentage / Jahr und maximalen Stunden / Tag 
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Anlage B2: SHADOW-Hauptergebnis mit Darstellung der Zusatzbelastung, Immissi-

onsorte SR-01 bis SR-17, Berechnungsergebnisse Stunden / Jahr, 

Schattentage / Jahr und maximalen Stunden / Tag 

Anlage B3: SHADOW-Karte mit Darstellung des Lageplanes und der Schattenaus-

breitung der Zusatzbelastung unterteilt in Minuten / Tag und Stunden / 

Jahr 

 

Anlage C: Bilder der untersuchten Immissionsorte 
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Anlage A: Schattenausbreitung der Gesamtbelastung 

Anlage A1: SHADOW-Karte mit Darstellung des Lageplanes und der Schattenaus-

breitung der Gesamtbelastung unterteilt in Minuten / Tag und Stunden / 

Jahr 
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Anlage A2: SHADOW-Hauptergebnis mit Darstellung der Gesamtbelastung, Immis-

sionsorte SR-01 bis SR-17, Berechnungsergebnisse Stunden / Jahr, 

Schattentage / Jahr und maximalen Stunden / Tag 
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Anlage A3: SHADOW-Kalender mit Darstellung der Schattenzeiten je Immissionsort 

SR-01 bis SR-17 über das ganze Jahr 
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Anlage A4: SHADOW-Grafischer Kalender mit Darstellung der Schattenzeiten je Im-

missionsort durch die einzelnen WEA über das ganze Jahr 
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Anlage A5: SHADOW-Kalender pro WEA mit Darstellung der Beschattungszeiten je 

WEA über das ganze Jahr 
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Anlage A6: SHADOW-Grafischer Kalender pro WEA mit Darstellung der Beschat-

tungszeiten je WEA an den Immissionsorten über das ganze Jahr 
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Anlage B: Schattenausbreitung der Vor- und Zusatzbelastung 

Anlage B1: SHADOW-Hauptergebnis mit Darstellung der Vorbelastung, Immission-

sorte SR-01 bis SR-17, Berechnungsergebnisse Stunden / Jahr, Schat-

tentage / Jahr und maximalen Stunden / Tag 
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Anlage B2: SHADOW-Hauptergebnis mit Darstellung der Zusatzbelastung, Immissi-

onsorte SR-01 bis SR-17, Berechnungsergebnisse Stunden / Jahr, 

Schattentage / Jahr und maximalen Stunden / Tag 
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Anlage B3: SHADOW-Karte mit Darstellung des Lageplanes und der Schattenaus-

breitung der Zusatzbelastung unterteilt in Minuten / Tag und Stunden / 

Jahr 
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Anlage C: Bilder der untersuchten Immissionsorte 
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Bild 1: Schattenrezeptor SR-01 

 

 

Bild 2: Schattenrezeptor SR-02 
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Bild 3: Schattenrezeptor SR-03 

 

 

Bild 4: Schattenrezeptor SR-04 
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Bild 5: Schattenrezeptor SR-05 

 

 

Bild 6: Schattenrezeptor SR-06 
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Bild 7: Schattenrezeptor SR-07, Nordfassade 

 

 

Bild 8: Schattenrezeptor SR-08, Nordfassade 
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Bild 9: Schattenrezeptor SR-09 

 

 

Bild 10: Schattenrezeptor SR-10 
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Bild 11: Schattenrezeptor SR-11 

 

 

Bild 12: Schattenrezeptor SR-12 
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Bild 13: Schattenrezeptor SR-13 

 

 

Bild 14: Schattenrezeptor SR-14 
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Bild 15: Schattenrezeptor SR-15 

 

 

Bild 16: Schattenrezeptor SR-16 
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Bild 17: Schattenrezeptor SR-17 

 




